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Ministerratssitzung Dienstag, 23. Juni 1953
Beginn: 9 Uhr Ende: 12 Uhr

Anwesend: Stv. Ministerpräsident und Innenminister Dr. Hoegner, Kultusminister Dr. Schwalber,
Finanzminister Zietsch, Wirtschaftsminister Dr. Seidel, Staatssekretär Dr. Nerreter (Innenministerium),
Staatssekretär Dr. Oberländer (Innenministerium), Staatssekretär Dr. Koch (Justizministerium), Staatssekretär
Dr. Ringelmann (Finanzministerium), Staatssekretär Dr. Guthsmuths (Staatsministerium für Wirtschaft und
Verkehr), Staatssekretär Krehle (Arbeitsministerium), Ministerialdirektor Schwend (Bayer. Staatskanzlei),
Ministerialrat Dr. Gerner (Bayer. Staatskanzlei), Dr. Baumgärtner (Bayer. Staatskanzlei).

Entschuldigt: Ministerpräsident Dr. Ehard, Justizminister Weinkamm, Landwirtschaftsminister Dr. Schlögl,
Arbeitsminister Dr. Oechsle, Staatssekretär Dr. Brenner (Kultusministerium), Staatssekretär Maag
(Landwirtschaftsministerium).

Tagesordnung:  I. Bundesratsangelegenheiten. II. 10. Gesetz über Sicherheitsleistungen des
Bayerischen Staates. III. Pechkohlenbergbau in Oberbayern. IV. Bebauung des Maxburg-Geländes. V.
Personalangelegenheiten. VI. [Kredit der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
für das Gemeinschaftskraftwerk Aschaffenburg. ]. [VII. Anerkennung des Landesverbands Bayern des
Bauernverbands der Vertriebenen e.V. als offizielle Vertretung der heimatvertriebenen Landwirtschaft]. [VIII.
Fall Brenninkmeyer (C&A) ]. [IX. Lager Föhrenwald ].

I.  Bundesratsangelegenheiten

A) Vor der Besprechung der Tagesordnung des Bundesrats vom 26. Juni 1953 macht Stv. Ministerpräsident
Dr. Hoegner darauf aufmerksam, daß der Bundestag am Donnerstag, den 25. Juni 1953 über das
Bundeswahlgesetz abstimmen werde, so daß voraussichtlich dann am Freitag, den 26. Juni der Bundesrat
darüber beraten könne.1

Bekanntlich habe sich der Bayer. Landtag für die Übernahme des Bayer. Wahlgesetzes durch den Bund
ausgesprochen;2 diesem entspreche im wesentlichen der sogenannte Onnen-Entwurf, allerdings mit einer Reihe
von Abweichungen.3

Staatssekretär Dr. Nerreter erklärt, im Onnen-Entwurf sei eine Nachwahl vorgesehen, das entspreche der
bayerischen Regelung nicht.

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner fährt fort, jedenfalls müßten sich die bayerischen Vertreter im Bundesrat
gegen alle Bestimmungen wenden, die dem bayerischen System widersprächen. Die Staatsregierung sei hier
durch den Beschluß des Landtags gebunden. Nach dem Entwurf sei übrigens ein Mindestsatz von 3% der

1 Vgl. Nr. 140 TOP IV/5 u. Nr. 142 TOP I/3.
2 Der Bayer. Landtag hatte in seiner Sitzung vom 29.5.1953 gegen die Stimmen der CSU und der Mehrheit der FDP-Abgeordneten einen

Dringlichkeitsantrag des Landtagsfraktionen von SPD, BP und BHE angenommen, mit dem die Staatsregierung ersucht wurde, „beim Bund
umgehend dahin zu wirken, daß das kommende Bundeswahlrecht auf den Grundsätzen des bayerischen Landeswahlrechts aufgebaut wird, welches
das Persönlichkeits- und das Verhältnisprinzip in bewährter Weise verbindet.“ S. BBd. 1952/53 V Nr. 4147 ; StB. 1952/53 V S. 1451–1454 . Bereits
lange vorausgehend übrigens hatte das Bundeskabinett in seiner Sondersitzung vom 10.3.1952 auf Anregung von Bundesfinanzminister Schäffer
von der CSU den Beschluß gefaßt, ein „Gutachten des bayerischen statistischen Landesamtes über die Erfahrungen mit dem bayerischen Wahlrecht“
einzuholen ( Kabinettsprotokolle 1952 S. 151 ).

3 Es handelte sich um einen Vorschlag des FDP-Bundestagsabgeordneten Alfred Onnen, für den sich die FDP-Bundestagsfraktion bei gleichzeitiger
Ablehnung des Regierungsentwurfs bereits Ende April 1953 ausgesprochen hatte. In der Sitzung des BT-Wahlrechtsausschusses vom 10.6.1953
waren die Kernpunkte des Onnen-Vorschlags mit 15 zu 12 Stimmen – SPD, FDP und FU standen gegen CDU/CSU und DP – angenommen worden.
„Die Modifizierungen des Onnen-Entwurfes gegenüber dem Wahlgesetz von 1949 bestanden einmal in der Erhöhung der Abgeordnetenzahl auf
rund 484, der Einführung eines Zweistimmenverfahrens für eine getrennte Stimmabgabe im Hinblick auf die Direkt- und die Listenmandate, sowie
der Änderung des Verhältnisses von Listen- und Direktmandaten auf 50 zu 50.“ S. Lange, Wahlrecht S. 529f. u. 549, Zitat S. 530 . – Biogramm:
onnenalfred_80169
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abgegebenen Stimmen erforderlich, um ein Mandat zu erhalten, während Art. 14 Abs. 4 der Bayer. Verfassung
bekanntlich die 10% Klausel enthalte.4 Es sei deshalb wohl notwendig, auf Bundesebene jedenfalls auch für
den höheren Prozentsatz einzutreten, also für die gleichfalls schon vorgeschlagenen 5%.

Staatssekretär Dr. Ringelmann erkundigt sich, wie es mit der Erhöhung der Bundestagsmandate von 400 auf
484 sei.

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner antwortet, hier genüge es, nicht für die Erhöhung auf 484 einzutreten.
Der Ministerrat beschließt, in diesem Sinne die bayerische Stellungnahme abzugeben.5

Staatsminister Dr. Seidel kommt dann darauf zu sprechen, daß die Mitglieder der Bundestagsausschüsse
für Verkehr und Post keine Einladung zu dem Empfang des Herrn Ministerpräsidenten anläßlich der
Verkehrsausstellung erhalten hätten.6 Die Verstimmung unter den Abgeordneten sei so groß, daß sie eine
Einladung, die er ihnen als Wirtschaftsminister habe geben wollen, abgelehnt hätten.

Ministerialdirektor Schwend verliest ein an den Vorsitzenden des Verkehrsausschusses gerichtetes Schreiben,
in dem unter anderem dargelegt werde, daß die Ausschüsse der Leitung der Verkehrsausstellung keine Zusage
erteilt hätten und deshalb auch bei der Sitzordnung für die Eröffnungsfeier nicht berücksichtigt worden seien.
Nachdem die Zusage nicht vorgelegen habe, sei von der Ausstellungsleitung auch keine Mitteilung an die
Bayer. Staatskanzlei erfolgt, so daß diese nicht in der Lage gewesen wäre, die Abgeordneten zum Empfang
einzuladen.

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner stellt fest, daß damit wohl die Angelegenheit erledigt sei.7

B) Anschließend wird die Tagesordnung der Bundesratssitzung vom 26. Juni 1953 besprochen.
1.  Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Gesetzes über die Wahl der Vertreter der Bundesrepublik zur
Beratenden Versammlung des Europarates 8

Ministerialrat Dr. Gerner führt aus, der Gesetzentwurf werde wohl ohne formelle Beschlußfassung des
Bundesrats von der Tagesordnung abgesetzt werden. Die Anregung des Ständigen Beirats vom 17. Juni 1953,
den Präsidenten des Bundesrats um eine Erklärung zu bitten, in der erneut das Befremden des Bundesrats
zum Ausdruck gebracht werde, daß die Vertreter der Bundesrepublik in der Beratenden Versammlung des
Europarates ausschließlich aus der Mitte des Bundestags gewählt würden, müsse wohl sicher unterstützt
werden.

Der Ministerrat beschließt, dafür einzutreten.9

2.  Entwurf eines Baulandbeschaffungsgesetzes 10

Ministerialrat Dr. Gerner fährt fort, gegen den Entwurf bestünden schwerwiegende verfassungsrechtliche
und verfassungspolitische Bedenken, in erster Linie gegen die im Entwurf vorgesehene Konstruktion der

4 Art. 14 Abs. 4 BV lautete: „Wahlvorschläge, auf die nicht mindestens in einem Wahlkreis zehn von Hundert der abgegebenen gültigen Stimmen
fallen, erhalten keinen Sitz zugeteilt.“

5 Zum Fortgang s. Nr. 162 TOP VIII/6.
6 Vgl. Nr. 153 TOP XI/a, Nr. 155 TOP X u. Nr. 160 TOP XX.
7 Zum Fortgang hierzu s. Nr. 164 TOP VIII u. Nr. 188 TOP VIII.
8 Abdruck von Entwurf und Begründung als BR-Drs. Nr. 272/53. Zum Gesetz über die Wahl der Vertreter der Bundesrepublik zur Beratenden

Versammlung des Europarats vom 11. Juni 1951 ( BGBl. I S. 397 ) s. Protokolle Ehard III Bd. 1 Nr. 18 TOP VII/1.
9 Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes über die Wahl der Vertreter der Bundesrepublik zur Beratenden Versammlung des Europarates

vom 4. August 1953 ( BGBl. I S. 779 ).
10 S. im Detail StK-GuV 10622, StK-GuV 10623 u. StK-GuV 10624; Bevollmächtigter Bayerns beim Bund 351. Vgl. Kabinettsprotokolle 1952 S. 458 ;

CSU–Landesgruppe CD-ROM-Supplement Dok. Nr. 69 S. 117, Nr. 78 S. 130, Nr. 80 S. 132 . Es handelte sich um einen Initiativentwurf der CDU/
CSU-Fraktion des Bundestages vom Juni 1951 (BT-Drs. Nr. 2300). Vorausgehend bereits hatte die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes
über die vorläufige Bereitstellung von Bauland (Zweites Wohnungsbaugesetz) vorgelegt (s. hierzu Protokolle Ehard III Bd. 1 Nr. 16 TOP II/7). Beide
Entwürfe waren an die BT-Ausschüsse für Bau- und Bodenrecht, für Wiederaufbau und Wohnungswesen und für Rechtswesen und Verfassungsrecht
überwiesen worden; der Deutsche Bundestag hatte das Gesetz, mit dem die Zulässigkeit und Durchführung von Enteignungen zum Zwecke der
Errichtung von Gebäuden geregelt werden sollte, in seiner Sitzung vom 11.6.1953 auf Grundlage des Schriftlichen Berichts des BT-Ausschusses
für Bau- und Bodenrecht angenommen. S. Verhandlungen des Deutschen Bundestages 1. Wahlperiode S. 13349–13364 , BT-Drs. Nr. 4364; BR-
Drs. Nr. 266/53.
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Kammer für Baulandsachen (§ 32 ff.).11 Deshalb habe der Bundesrat auch im ersten Durchgang die Kammern
für Baulandsachen teils aus verfassungsrechtlichen, teils aus Überlegungen fachlicher Art abgelehnt. Bedenken
bestünden weiter gegen die Regelung in § 10, insbesondere dessen Abs. 1 Satz 2, der im Widerspruch zu Art. 14
Abs. 3 Satz 2 GG stehen dürfte.12

Aus verfassungs- und rechtspolitischen Gründen trage man Bedenken dagegen, daß die vorgesehene
Regelung zu schweren Eingriffen in das Eigentum berechtige und auch zu Gunsten von Privatpersonen in
Betracht kommen könne. Ferner arbeite der Entwurf mit unbestimmten Rechtsbegriffen, z.B. in den §§ 2b, 5
Abs. 1, 10, 16 Abs. 1. Der Koordinierungsausschuß empfehle deshalb, gemäß Art. 78 GG die Zustimmung zu
versagen,13 nachdem eine Behebung der Mängel durch Anrufung des Vermittlungsausschusses nicht möglich
sei.14 Allerdings müsse er darauf hinweisen, daß der Gesetzentwurf aller Wahrscheinlichkeit nach eine Mehrheit
finden werde.

Staatssekretär Dr. Oberländer gibt zu bedenken, daß schon seit längerer Zeit auf den Abschluß dieses
Gesetzes gedrängt werde, das in der Tat notwendig sei, nachdem nicht genügend freies Bauland zur Verfügung
stehe. Auch die Bayer. Staatsregierung habe ja ursprünglich ein eigenes Baulandbeschaffungsgesetz für
erforderlich gehalten.15

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner bestätigt dies, erklärt aber, die Oberste Baubehörde habe sich dafür nicht
gewinnen lassen, nachdem bekannt geworden sei, daß die Bundesregierung ein entsprechendes Gesetz vorlegen
werde.

Auch Staatsminister Zietsch meint, man brauche dieses Gesetz. Er bitte deshalb zu überlegen, ob man sich
nicht wegen der bestehenden Bedenken der Stimme enthalten könne.

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner stellt fest, daß er sich mit Rücksicht auf die Verletzung der Verfassung
nicht zur Zustimmung entschließen könne und auch Stimmenthaltung empfehle. Darüber hinaus glaube er aber,
daß man zu der Stimmenthaltung noch eine entsprechende kurze Erklärung abgeben müsse.

Der Ministerrat beschließt, so zu verfahren.16

3.  Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Zuckersteuergesetzes 17

Der Ministerrat beschließt, einen Antrag gemäß Art. 77 Abs. 2 GG nicht zu stellen, ferner von den
Empfehlungen in der BR-Drucks. Nr. 258/1/53 diejenige unter Ziff. I zu unterstützen.18

4.  Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Kapitalverkehrsteuergesetzes 19

Zustimmung gemäß Art. 78 GG.

11 Die §§ 32–44 des vom Bundestag verabschiedeten Entwurfs enthielten Bestimmungen über den Rechtsweg bei Anfechtung der Entscheidung der
Enteignungsbehörde; der § 35 besagte, daß bei den für die jeweilige Enteignungsbehörde örtlich zuständigen Landgerichten eine oder mehrere
Kammern für Baulandsachen gebildet werden.

12 Der § 10 Abs. 1 des vom Bundestag verabschiedeten Entwurfs lautete: „Bei der Ermittlung des Wertes eines von der Enteignung betroffenen
Grundstücks ist von den Wertverhältnissen am 17. Oktober 1937 auszugehen. Die seitdem eingetretenen Änderungen in den Wertverhältnissen sind
zu berücksichtigen, jedoch bleiben Werterhöhungen des Grundstücks unberücksichtigt, die durch die Möglichkeit einer Änderung der Nutzung oder
die Aussicht hierauf entstanden sind oder entstehen, es sei denn, daß der Eigentümer für diese Werterhöhung Kapital oder Arbeit aufgewendet hat.
Nicht zu berücksichtigen sind ferner werterhöhende Veränderungen, die nach der Einleitung des Enteignungsverfahrens vorgenommen werden,
wenn die Enteignungsbehörde der Veränderung nicht zugestimmt hat.“

13 Zum Wortlaut des Art. 78 GG s. Nr. 142 Anm. 8.
14 S. das Kurzprotokoll über die 123. Koordinierungsbesprechung für Bundesangelegenheiten in der Bayerischen Staatskanzlei am 22. Juni 1953

(Bevollmächtigter Bayerns beim Bund 11/II ).
15 S. hierzu Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 134 TOP V.
16 Der Bundesrat stimmte dem Gesetzentwurf am 26.6.1953 zu; Staatssekretär Ringelmann gab in dieser Sitzung eine Erklärung über die

verfassungsrechtlichen und rechtspolitischen Bedenken Bayerns ab. S. den Sitzungsbericht über die 111. Sitzung des Bundesrats in Bonn am 26.
Juni 1953 S. 310f. – Baulandbeschaffungsgesetz vom 3. August 1953 ( BGBl. I S. 720 ).

17 S. im Detail StK-GuV 10605. Es handelte sich um einen fraktionsübergreifenden Initiativentwurf von Bundestagabgeordneten, den der Deutsche
Bundestag in seiner Sitzung vom 10.6.1953 auf Grundlage des Mündlichen Berichts des BT-Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
angenommen hatte. S. die BT-Drs. Nr. 3825 u. BT-Drs- Nr. 4340; Verhandlungen des Deutschen Bundestages 1. Wahlperiode S. 13275f. ; BR-Drs.
Nr. 258/53. Vgl. thematisch (2. Änderungsgesetz) Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 132 TOP I/11.

18 Drittes Gesetz zur Änderung des Zuckersteuergesetzes vom 18. Juli 1953 ( BGBl. I S. 661 ).
19 S. im Detail StK-GuV 15411. Es handelte sich um einen Initiativentwurf der SPD-Bundestagsfraktion, den der Deutsche Bundestag in seiner Sitzung

vom 10.6.1953 auf Grundlage des Mündlichen Berichts des Ausschusses für Finanz- und Steuerfragen angenommen hatte. S. die BT-Drs. Nr. 4016
u. BT-Drs. Nr. 4373; Verhandlungen des Deutschen Bundestages 1. Wahlperiode S. 13277f. ; BR-Drs. Nr. 259/53. – Gesetz zur Änderung des
Kapitalverkehrsteuergesetzes (KVStÄndG 1953) vom 29. Juli 1953 ( BGBl. I S. 711 ).
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5.  Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung überholter steuerrechtlicher Vorschriften 20

Ein Antrag nach Art. 77 Abs. 2 GG wird nicht gestellt.
6.  Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erbschaftsteuergesetzes 21

Ministerialrat Dr. Gerner berichtet, im Koordinierungsausschuß habe der Vertreter des Finanzministeriums
empfohlen, dem Gesetzentwurf nicht zuzustimmen oder sich der Stimme zu enthalten.22 Der bayerische
Standpunkt habe sich allerdings schon im Finanzausschuß nicht durchsetzen können.

Es wird beschlossen, keinen Antrag nach Art. 77 Abs. 2 GG zu stellen.23

7.  Entwurf eines Bundesevakuiertengesetzes 24

Zustimmung gemäß Art. 78 GG.25

8.  Entwurf eines Gesetzes über die Änderung und Ergänzung fürsorgerechtlicher Bestimmungen 26

Zustimmung nach Art. 78 GG.
9.  Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die vorläufige Regelung der Errichtung neuer
Apotheken 27

Ministerialrat Dr. Gerner weist darauf hin, daß die bisher schon bestandenen verfassungsrechtlichen
Bedenken nach wie vor nicht ausgeräumt seien. Der Koordinierungsausschuß empfehle deshalb, dem Entwurf
die Zustimmung zu versagen, zumal ja beim Bundesverfassungsgericht zur Zeit noch der Verfassungsstreit
anhängig sei.28

Der Ministerrat beschließt, an seinem bisherigen Standpunkt festzuhalten und die Zustimmung zu versagen.29

10.  Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 30

Ministerialrat Dr. Gerner fährt fort, das Staatsministerium des Innern empfehle, den Vermittlungsausschuß
mit dem Ziele anzurufen, in § 22 Abs. 3 den Satz 2 zu streichen und dem Satz 1 folgende Fassung zu geben:

„Die Kostenträger nach Abs. 1 und 2 tragen die Kosten einer stationären Krankenhausbehandlung, wenn und
solange diese zur Heilung der Krankheit und zur Ansteckungsverhütung erforderlich ist.“

Außerdem spreche sich das Finanzministerium ebenfalls dafür aus, den Vermittlungsausschuß anzurufen und
zwar mit dem Ziele, § 23 Abs. 1 Satz 2 ersatzlos zu streichen.

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner stellt fest, daß die Fürsorgeabteilung des Staatsministeriums des Innern
über die durch dieses Gesetz drohende Mehrbelastung der Fürsorge sehr besorgt sei. Er halte es auch für richtig,
wegen der dargelegten beiden Punkte den Vermittlungsausschuß anzurufen, auch wenn ein entsprechender
bayerischer Antrag keine Mehrheit finden werde.

20 S. im Detail StK-GuV 10780. Es handelte sich um einen Initiativentwurf der FDP-Bundestagsfraktion, der auf die Aufhebung alter Vorschriften
zur Erhebung der sogennanten „Reichsfluchtsteuer“ abzielte und den der Deutsche Bundestag in seiner Sitzung vom 10.6.1953 auf Grundlage des
Mündlichen Berichts des Ausschusses für Finanz- und Steuerfragen angenommen hatte. S. die BT-Drs. Nr. 2054 u. BT-Drs. Nr. 4375; Verhandlungen
des Deutschen Bundestages 1. Wahlperiode S. 13278 ; BR-Drs. Nr. 257/53. – Gesetz zur Aufhebung überholter steuerrechtlicher Vorschriften vom
23. Juli 1953 ( BGBl. I S. 689 ).

21 S. im Detail StK-GuV 10045. Es handelte sich um einen Initiativentwurf der SPD-Bundestagsfraktion, den der Deutsche Bundestag in seiner Sitzung
vom 10.6.1953 auf Grundlage des Mündlichen Berichts des BT-Ausschusses für Finanz- und Steuerfragen angenommen hatte. S. die BT-Drs.
Nr. 4268 u. BT-Drs. Nr. 4376; Verhandlungen des Deutschen Bundestages 1. Wahlperiode S. 13278f. ; BR-Drs. Nr. 260/53.

22 S. das Kurzprotokoll über die 123. Koordinierungsbesprechung für Bundesangelegenheiten in der Bayerischen Staatskanzlei am 22. Juni 1953
(Bevollmächtigter Bayerns beim Bund 11/II ).

23 Gesetz zur Änderung des Erbschaftsteuergesetzes vom 23. Juli 1953 ( BGBl. I S. 687 ).
24 Vgl. Nr. 142 TOP I/5.
25 In thematischem Fortgang (Ausführungsgesetz) s. Nr. 179 TOP II. – Bundesevakuiertengesetz vom 14. Juli 1953 ( BGBl. I S. 586 ).
26 Vgl. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 84 TOP I/29. Der Deutsche Bundestag hatte das Gesetz in seiner Sitzung vom 12.6.1953 auf Grundlage des

Mündlichen Berichts des BT-Ausschusses für Fragen der öffentlichen Fürsorge angenommen. S. Verhandlungen des Deutschen Bundestages 1.
Wahlperiode S. 13400–13413 ; BT-Drs. Nr. 4371; BR-Drs. Nr. 268/53. Zum Fortgang s. Nr. 162 TOP VIII/56 u. Nr. 164 TOP VII/a1.

27 Vgl. Nr. 152 TOP I/29.
28 S. das Kurzprotokoll über die 123. Koordinierungsbesprechung für Bundesangelegenheiten in der Bayerischen Staatskanzlei am 22. Juni 1953

(Bevollmächtigter Bayerns beim Bund 11/II ).
29 In thematischem Fortgang (2. Änderungsgesetz) s. Protokolle Ehard III Bd. 4 Nr. 212 TOP I/11. – Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die

vorläufige Regelung der Errichtung neuer Apotheken vom 4. Juli 1953 ( BGBl. I S. 469 ).
30 S. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 78 TOP I/A6. Der Deutsche Bundestag hatte das Gesetz in seiner Sitzung vom 12.6.1953 auf Grundlage des

Mündlichen Berichts des BT-Ausschusses für Fragen des Gesundheitswesens verabschiedet. S. die BT-Drs. Nr. 4397; Verhandlungen des Deutschen
Bundestages 1.Wahlperiode S. 13419–13421 ; BR-Drs. Nr. 270/53.
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Der Ministerrat beschließt, von Bayern aus einen Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses zu
stellen.31

11.  Entwurf eines Gesetzes zur Regelung von Fragen des Hebammenwesens 32

Zustimmung gemäß Art. 78 GG.
12.  Entwurf eines Dritten Strafrechtsänderungsgesetzes 33

Es wird beschlossen, sich einem Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses anzuschließen – wenn
sich dafür im Bundesrat eine Mehrheit finde – und zwar aus den in den Ziff. 2, 3 und 4 der BR-Drucks.
Nr. 256/1/53 dargelegten Gründen.34

13.  Entwurf eines Gesetzes über das Zweite Protokoll vom 22. November 1952 über zusätzliche
Zugeständnisse zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (Österreich und Bundesrepublik
Deutschland) 35

14.  Entwurf eines Gesetzes über den deutsch-chilenischen Briefwechsel vom 6. September 1952 betreffend
die zollfreie Einfuhr von 50 000 t Chile-Salpeter in der Zeit vom 1. Juli 1952 bis 30. Juni 1953 36

und
15.  Entwurf eines Gesetzes über das Zweite Berichtigungs- und Änderungsprotokoll vom 8. November 1952
zu den Zollzugeständnislisten des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) 37

Ein Antrag nach Art. 77 Abs. 2 GG wird nicht gestellt.38

16.  Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Lastenausgleich 39

Ministerialrat Dr. Gerner führt aus, durch den Beschluß des Vermittlungsausschusses vom 18. Juni 1953 sei
die vom Bundestag am 29. April 1953 beschlossene Fassung des § 47 des Lastenausgleichsgesetzes wieder
hergestellt, den Bedenken des Bundesrats also nicht entsprochen worden.

Staatsminister Dr. Seidel empfiehlt, nach Art. 78 GG nunmehr die Zustimmung zu erteilen.
Nachdem Staatssekretär Dr. Oberländer erklärt, dagegen keine Bedenken zu haben, wird beschlossen, nach

Art. 78 GG zuzustimmen.40

17.  Entwurf eines Gesetzes über die Deckung der Rentenzulagen nach dem Rentenzulagengesetz für das
Rechnungsjahr 1953 41

Staatssekretär Krehle empfiehlt, den Entwurf abzulehnen und zwar aus den gleichen Gründen, die zu dem
Bayerischen Antrag vom 18. Dezember 1952 geführt haben.42 Er schlage deshalb vor, einen Landesantrag auf
Anrufung des Vermittlungsausschusses zu stellen, mit dem Ziele, die Vorlage zu beseitigen.

Staatssekretär Dr. Ringelmann berichtet dann über eine Aussprache mit dem Präsidenten der Bundesanstalt
in Nürnberg , der sich nach wie vor gegen den Gesetzentwurf wende. Präsident Scheuble 43 rechne übrigens

31 Abdruck des bayerischen Antrags auf Anrufung des Vermittlungsausschusses als BR-Drs. Nr. 270/1/53. Der Bundesrat lehnte den Antrag Bayerns
in der Folge ab. S. den Sitzungsbericht über die 111. Sitzung des Bundesrates in Bonn am 26. Juni 1953 S. 319f. – Gesetz zur Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten vom 23. Juli 1953 ( BGBl. I S. 700 ).

32 S. im Detail StK-GuV 12820. Vgl. thematisch ähnlich Nr. 148 TOP I/14 u. Nr. 166 TOP III/A27 . Es handelte sich um einen fraktionsübergreifenden
Initiativantrag von Bundestagsabgeordneten, den der Deutsche Bundestag in seiner Sitzung vom 12.6.1953 verabschiedet hatte. S. die BT-Drs.
Nr. 4351; Verhandlungen des Deutschen Bundestages 1. Wahlperiode S. 13399f. ; BR-Drs. Nr. 271/53. – Gesetz zur Regelung von Fragen des
Hebammenwesens vom 4. Januar 1954 ( BGBl. I S. 1 ).

33 S. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 111 TOP I/22. Vgl. thematisch (2. Strafrechtsänderungsgesetz) Nr. 144 TOP I/13.
34 Zum Fortgang s. Nr. 162 TOP VIII/55.
35 Vgl. Nr. 148 TOP I/4. – Gesetz über das Zweite Protokoll vom 22. November 1952 über zusätzliche Zugeständnisse zum Allgemeinen Zoll- und

Handelsabkommen (Österreich und Bundesrepublik Deutschland) vom 31. Juli 1953 ( BGBl. II S. 259 ).
36 Vgl. Nr. 146 TOP I/A6.
37 Vgl. Nr. 144 TOP I/23; vgl. thematisch auch oben Nr. 161 TOP I/B13.
38 Gesetz über den deutsch-chilenischen Briefwechsel vom 6. September 1952 betreffend die zollfreie Einfuhr von 50 000 t Chile-Salpeter in der Zeit

vom 1. Juli 1952 bis 30. Juni 1953 vom 14. August 1953 ( BGBl. II S. 292 ). – Gesetz über das Zweite Berichtigungs- und Änderungsprotokoll vom
8. November 1952 zu den Zollzugeständnislisten des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) vom 31. Juli 1953 ( BGBl. II S. 266 ).

39 Vgl. Nr. 156 TOP I/8.
40 Zweites Gesetz zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes vom 24. Juli 1953 ( BGBl. I S. 692 ).
41 S. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 132 TOP I/7. Abdruck von Entwurf und Begründung als BR-Drs. Nr. 311/53.
42 Hier hs. Änderung v. Gumppenbergs im Registraturexemplar; die ursprüngliche Formulierung hatte gelautet: „… die zu dem Entwurf geführt

haben.“ (StK-MinRProt 21).
43 Biogramm: scheublejulius_54719
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bestimmt mit einer Verlängerung des Gesetzes und glaube, es wäre möglich gewesen, auch ohne diesen
Entwurf zu einer Vereinbarung mit dem Bundesfinanzminister zu kommen. Er halte es für das Richtigste, den
Versuch zu machen, nämlich doch noch diese Vereinbarung herbeizuführen oder wenn das nicht gelinge, den
Prozentsatz der Schuldbuchforderungen herabzusetzen.

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner läßt dann über den weitergehenden Antrag des Herrn Staatssekretärs
Krehle, die Vorlage zu beseitigen, abstimmen.

Der Ministerrat beschließt mit Mehrheit, diesen Antrag abzulehnen.
Sodann wird beschlossen, den zu erwartenden Antrag von Nordrhein-Westfalen zu unterstützen, der dahin

gehe, den Vermittlungsausschuß mit dem Ziele anzurufen, den Prozentsatz der Schuldbuchforderungen
herabzusetzen.44

18.  Entwurf eines Zustimmungsgesetzes zu der Vereinbarung über die Regelung der Schweizer
Frankengrundschulden vom 23. Februar 1953 45

Ministerialrat Dr. Gerner erklärt, eine Stellungnahme der beteiligten Ressorts sei noch nicht möglich
gewesen, da der Entwurf erst gestern bekannt geworden sei.46

C) Weitere Bundesratsangelegenheiten
1.  Entwurf eines Gesetzes über Straffreiheit 47

Ministerialrat Dr. Gerner teilt mit, daß der Bundestag am 18. Juni 1953 ein Gesetz über Straffreiheit
angenommen habe, wonach jeder, der in der Zeit bis zum 31. Dezember 1951 als Verleger, Journalist oder
Beamter unmittelbar oder mittelbar Nachrichten, Informationen oder Artikel in strafbarer Weise mitgeteilt,
entgegengenommen oder verbreitet habe, straffrei bleibe.48 Durch diesen Gesetzentwurf solle der sogenannte
Fall Platow abgewickelt werden.49 Es ergebe sich nun die Frage, in welcher Form der Bundesrat zu diesem
Gesetzentwurf Stellung nehmen solle.

Staatssekretär Dr. Koch erklärt, man könne den Entwurf schon deshalb nicht billigen, weil es sich ganz klar
um ein Gesetz ad hoc handle.

Staatsminister Dr. Seidel meint, auch er habe Bedenken, es sei aber doch zu überlegen, ob es sich im Interesse
der Demokratie lohne, die Platow-Affäre in langwierigen Prozessen breitzutreten.

Staatssekretär Dr. Koch erwidert, tatsächlich trete eine Amnestie an die Stelle eines Urteils, das eigentlich
gesprochen werden müßte.

44 Das letzte Wort hs. Änderung von Stv. MPr. Hoegner im Registraturexemplar; die ursprüngliche Formulierung hatte gelautet: „zu vermindern“ (StK-
MinRProt 21). Zum Fortgang s. Nr. 162 TOP VIII/46 u. Nr. 166 TOP III/A3.

45 S. im Detail StK-GuV 15417. Vgl. Kabinettsprotokolle 1953 S. 360 u. 476 . Abdruck von Entwurf und Begründung als BR-Drs. Nr. 300/53.
46 Zum Fortgang s. Nr. 183 TOP I/15.
47 Vgl. Kabinettsprotokolle 1953 S. 226f., 236, 247f., 299, 318, 415, 435f., 452, 504, 531 u. 541f. ; Kabinettsprotokolle 1954 S. 19ff. u. 39f. Zum

vorliegend behandelten Tagesordnungspunkt keine archivalische Überlieferung ermittelt.
48 Es handelte sich um einen interfraktionellen Gesetzentwurf der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, SPD, FDP, DP/DPB und FU (BP-Z)

vom 5.12.1952, den der Deutsche Bundestag in seiner Sitzung vom 18.6.1953 auf Grundlage des Mündlichen Berichts des BT-Ausschusses für
Rechtswesen und Verfassungsrecht angenommen hatte. S. Verhandlungen des Deutschen Bundestages 1. Wahlperiode S. 13543–13550 ; BT-Drs.
Nr. 3935 u. BT-Drs. Nr. 4428; BR-Drs. Nr. 299/53. § 1 des Gesetzentwurfs lautete: „Wer in der Zeit bis zum 31. Dezember 1951 als Verleger,
Journalist oder Beamter unmittelbar oder mittelbar Nachrichten, Informationen oder Artikel in strafbarer Weise mitgeteilt, entgegengenommen
oder verbreitet hat, bleibt straffrei. Straffreiheit tritt auch ein für sonstige Straftaten, die aus Anlaß von Handlungen nach Satz 1 begangen worden
sind.“ (BT-Drs. Nr. 4428).

49 Zum sogenannten „Fall Platow“ des Jahres 1951/52 s. Kabinettsprotokolle 1949 S. 231f. ; Kabinettsprotokolle 1951 S. 135f., 625, 632, 642, 672
u. 693f. ; Kabinettsprotokolle 1952 S. 72, 215f., 226 u. 270f. ; Kabinettsprotokolle 1953 S. 226f. ; Hinweise auch bei Frei, Vergangenheitspolitik
S. 111 u. Eichmüller, Generalamnestie S. 112 . S. auch die Pressematerialien in StK 20092 u. StK 20248. Der Wirtschaftsjournalist Platow pflegte
enge Kontakte zur Bonner Ministerialbürokratie wie auch zu Vertretern des Wirtschafts- und Bankenwesens; das Detailwissen über Interna aus der
Verwaltung des VWG sowie seit 1949 aus der Bundesverwaltung, das in dem von Platow seit 1945 herausgegebenen Wirtschafts-Informationsdienst
„Platow-Brief“ regelmäßig an die Öffentlichkeit drang, hatte bereits in der Sitzung des Bundeskabinetts vom 29.11.1949 zur Erörterung der Frage
geführt, wie die vermuteten Indiskretionen innerhalb der Ministerien abgestellt und welche Maßnahmen gegen den Herausgeber der „Platow-
Briefe“ eingeleitet werden könnten. Die diesbezüglichen Nachforschungen zogen sich bis August 1951 hin; nachdem der Referentenentwurf des
Kartellgesetzes (vgl. hierzu Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 99 TOP I/1) im „Platow-Brief“ veröffentlicht worden war, wurden Platow sowie
mehrere Beamte und Angestellte von Bundesministerien wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit und der Weitergabe und Entgegennahme amtlicher
Schriftstücke vorübergehend verhaftet. Es kam in der Folge zur Einrichtung zweier parlamentarischer Untersuchungsausschüsse im Bundestag und
zur Anklage gegen Platow wegen aktiver Bestechung sowie schließlich zur vorliegend behandelten „Lex Platow“.
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Staatsminister Dr. Seidel schlägt vor, Ministerialrat Dr. Gerner solle bei der Beratung im Rechtsausschuß
erklären, der Ministerrat habe sich noch nicht entschieden.

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner spricht sich gleichfalls gegen den Entwurf aus und wirft die Frage
auf, ob man nicht die Strafbestimmung des § 353c des Strafgesetzbuches, deren Gültigkeit zweifelhaft sei,
mit rückwirkender Kraft aufheben könnte.50 Darüber hinaus aber eine Amnestie zu gewähren, halte er für zu
weitgehend, er stimme aber Herrn Staatsminister Dr. Seidel zu, daß heute wohl kaum schon entschieden werden
könne.

Der Ministerrat beschließt dafür einzutreten, daß die in ihrer Rechtsgültigkeit zweifelhafte Bestimmung des
§ 353c des Reichsstrafgesetzbuches mit rückwirkender Kraft51 aufgehoben wird.52

2.  Richterbesoldung 53

Ministerialrat Dr. Gerner berichtet, einem Fernschreiben zufolge habe der Beamtenrechtsausschuß eine
Neufassung der sogenannten lex Amelunxen 54 beschlossen.55 Über die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit
einer besonderen Regelung hinsichtlich der Besoldung der Richter und Staatsanwälte ergibt sich eine längere
Aussprache.

Auf Vorschlag des Herrn Staatsministers Dr. Hoegner wird schließlich beschlossen, auf die bereits
durchgeführte Erhöhung der Beamtengehälter um 40% hinzuweisen, sich aber nicht gegen die Vorlage zu
wenden.56

II.  10. Gesetz über Sicherheitsleistungen des Bayerischen Staates57

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner führt aus, gegen diesen Gesetzentwurf seien keine Bedenken erhoben
worden, das Staatsministerium des Innern habe aber vorgeschlagen, in einer neu einzufügenden Bestimmung
das Staatsministerium der Finanzen zu ermächtigen, zu Lasten des Bayerischen Staates die Bürgschaft
bis zu 15 Millionen DM für Darlehen zu übernehmen, die als nachstellige Hypotheken im Rahmen des
steuerbegünstigten und öffentlich geförderten Wohnungsbaues gegeben werden.

Staatsminister Zietsch erklärt sich mit dieser Ergänzung einverstanden und schlägt außerdem noch folgende
Abänderungen des Entwurfs vor:

Art./Abs. 2: Hier müsse es statt 7,25 Millionen DM 10 Millionen DM heißen.
Der Ministerrat erklärt sich mit dieser Änderung einverstanden.
Staatsminister Zietsch fährt fort, auch in Art. 8 Abs. 1 und 2 sei eine Änderung notwendig und zwar müsse

es in Abs. 1 wie folgt heißen:
„...sowie in den Fällen der Art. 1, 5, 6 und 7...“
In Abs. 2 wie folgt:
„...in den Fällen der Art. 1, 6 und 7...“

50 § 353c war im Juli 1936 in das Reichsstrafgesetzbuch eingefügt worden. Er war Teil des 30. Abschnitts „Straftaten im Amt“ des StGB und lautete:
„§ 353c (1) Wer, abgesehen von dem Fall des § 353b, unbefugt ein amtliches Schriftstück, das als geheim oder vertraulich bezeichnet worden ist, oder
dessen wesentlichen Inhalt ganz oder zum Teil einem anderen mitteilt und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Gefängnis
bestraft. (2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt einem anderen eine Mitteilung weitergibt, zu deren Geheimhaltung er von einer zuständigen Stelle
besonders verpflichtet worden ist, und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet. (3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus
bis zu zehn Jahren. (4) Hat der Täter mit der eingetretenen Gefährdung fahrlässig nicht gerechnet, so ist auf Gefängnis bis zu zwei Jahren oder auf
Geldstrafe zu erkennen. (5) Der Versuch ist strafbar. (6) Die Tat wird nur auf Anordnung des Reichsministers der Justiz verfolgt.“ Diese Bestimmung
des StGB blieb bis 1968 in Kraft, wurde dann dreimal geändert und schließlich zum 1.1.1980 gestrichen.

51 Die Wort „mit rückwirkender Kraft“ hs. Ergänzung von Stv. MPr. Hoegner im Registraturexemplar (StK-MinRProt 21).
52 Zum Fortgang s. Nr. 162 TOP VIII/32, Nr. 164 TOP VII/b1, Nr. 166 TOP III/A8, Nr. 185 TOP II u. Nr. 188 TOP I/14.
53 Vgl. Nr. 149 TOP XI; in thematischem Zusammenhang (Lehrerbesoldung) auch Nr. 157 TOP V.
54 Biogramm: amelunxenrudolf_51090
55 Der nordrhein-westfälische Justizminister Rudolf Amelunxen war der Initiator des „Gesetzes über die Gewährung einer ruhegehaltsfähigen Zulage

an Richter“. S. das Fernschreiben des Bevollmächtigten Bayerns beim Bund an die StK und an das StMJu, 18.6.1953 (StK-GuV 10911). Die
vom BT-Ausschuß für Beamtenrecht vorgeschlagene Neufassung sah nicht mehr die Zahlung einer ruhegehaltfähigen Zulage für Richter und
Staatsanwälte in Höhe von 100 DM vor, sondern den Ländern sollte gestattet werden, unter Beachtung einer vorgegebenen Obergrenze bei den
jährlichen Endgrundgehältern die Dienstbezüge der Richter und Staatsanwälte individuell zu ändern. S. die BT-Drs. Nr 4487.

56 Zum Fortgang s. Nr. 162 TOP VIII/49, Nr. 181 TOP IV u. Nr. 189 TOP IV.
57 Vgl. Nr. 160 TOP III.
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Die Begründung zu diesen Bestimmungen müsse noch entsprechend geändert werden.
Auch bei Art. 9 Abs. 2 sei eine Änderung notwendig, diese Bestimmung soll jetzt folgendermaßen heißen:
„(2) Die Bürgschaften sollen regelmäßig nur bis zu weiteren 5 Jahren, längstens bis zu weiteren 10 Jahren...“
Der Ministerrat beschließt, dem Gesetzentwurf nach Maßgabe der vorgeschlagenen Änderungen

zuzustimmen und ihn dem Landtag zuzuleiten.58

III.  Pechkohlenbergbau in Oberbayern 59

Staatsminister Dr. Seidel verweist auf die Note vom 12. Juni 1953, insbesondere auf die Seiten 6 und 7, in
denen eine Reihe von Maßnahmen zur Behebung der bestehenden Schwierigkeiten vorgeschlagen seien.60

Der Ministerrat beschließt, daß den Vorschlägen des Staatsministeriums für Wirtschaft und Verkehr
entsprechend vorgegangen worden soll.61

IV.  Bebauung des Maxburg-Geländes62

Staatssekretär Dr. Koch erklärt auf Anfrage des Herrn Staatsministers Dr. Hoegner, die endgültige Einigung
zwischen den Staatsministerien der Finanzen und der Justiz sei nun zustande gekommen. Die Vereinbarung
habe folgenden Wortlaut:

„1. Das Bayer. Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, die Verhandlungen mit der Firma Fries &
Co., München, über die Verwertung des staatlichen Geländes an der Pacelli – Maxburgstraße – Lenbachplatz
in München (ehemalige Maxburg) mit Ausnahme des für Zwecke des Erzbischöflichen Ordinariats München-
Freising vorgesehenen Teiles gemäß dem Vorschlag vom 10.4.1953 weiterzuführen und die geplanten
Bauvorhaben durch Gewährung eines Erbbaurechtes zu Gunsten vorgenannter Firma durchzuführen.

2. Die sofort nach Fertigstellung der Gebäude der Bayer. Staatsverwaltung zur Verfügung stehenden Räume
im Ausmaß von 6 000 qm sind in den an der Pacellistraße – Lenbachplatz gelegenen Gebäuden vorzusehen
und der Justizverwaltug zu überlassen.

3. In dem Erbbaurechtsvertrag ist die Bestimmung aufzunehmen, daß die Erbbauberechtigte verpflichtet
ist, während der Dauer des Erbbaurechtsvertrages freiwerdende Büroräume dem Bayer. Staatsministerium der
Justiz zur Anmietung bis zum endgültigen Heimfall der Gebäude anzubieten.

4. Das Bayer. Staatsministerium der Finanzen wird später freiwerdende Büroräume der Justizverwaltung
anbieten, wenn das Erbbaurecht an den Bayer. Staat zurückgefallen ist und die Aufwendungen für Kapitaldienst
und Bewirtschaftung entweder durch die verbleibenden Einnahmen oder durch zusätzliche Haushaltsmittel
gedeckt werden können oder wenn dem Erbbauberechtigten der Ausfall an Einnahmen durch zusätzliche
Haushaltsmittel ersetzt werden kann.“

Staatsminister Zietsch erklärt sein Einverständnis, worauf der Ministerrat beschließt, daß das Maxburg-
Gelände in der jetzt endgültig vereinbarten Art und Weise bebaut werden kann.

58 In thematischem Fortgang (11. Gesetz über Sicherheitsleistungen etc.) s. Nr. 167 TOP I. Stv. MPr. Hoegner leitete Entwurf und Begründung am
2.7.1953 an den Landtagspräsidenten. Der Bayer. Landtag verabschiedete das Gesetz in seiner Sitzung vom 17.7.1953. S. BBd. 1952/53 V Nr. 4308 ;
StB. 1952/53 V S. 1822–1855 . – Zehntes Gesetz über Sicherheitsleistungen des Bayerischen Staates vom 27. Juli 1953 ( GVBl. S. 116 ).

59 Vgl. Nr. 143 TOP VI, Nr. 145 TOP XV u. Nr. 159 TOP V.
60 S. Nr. 159 Anm. 17. Trotz der schwierigen Lage des oberbayerischen Kohlebergbaus sah das vom StMWV im Benehmen mit dem StMF und

dem StMArb erarbeitete Papier von der Möglichkeit der Stillegung von Förderanlagen ab und schlug stattdessen zum Abbau der Halden und
zur Absatzsteigerung einen umfassenden Maßnahmenkatalog vor. Um die wirtschaftlich problematischen Sommermonate zu überbrücken, sollten
für die oberbayerische Kohle Sommerrabatte gewährt und Großabnehmer wie Flüchtlingslager, Kasernen oder große Krankenhäuser gewonnen
werden. Staatlicherseits sollten Verhandlungen mit der Hibernia AG in Herne/Westf., 96%ige Anteilseignerin an der Oberbayerischen AG für
Kohlebergbau, über eine Bereitstellung von Überbrückungshilfen geführt werden. Weiterhin sollten Staatsbehörden zum Bezug der Pechkohle
verpflichtet, Fürsorgeeinrichtungen und Industriebetriebe über ein Gutscheinsystem zur Verteilung der oberbayerischen Kohle an Bedürftige und
Mitarbeiter angeregt werden. Schließlich wurde auf lange Sicht vorgeschlagen, den Umbau großer Heizungsanlagen auf Pechkohlebetrieb mit
staatlichen Krediten zu fördern, sämtliche militärischen Gebäude auf Pechkohlebetrieb umzustellen sowie das Kraftwerk Penzberg beschleunigt an
das Versorgungsnetz des Bayernwerkes anzuschließen.

61 In thematischem Fortgang s. Nr. 163 TOP IV.
62 Vgl. Nr. 151 TOP I, Nr. 153 TOP VI, Nr. 159 TOP VI u. Nr. 160 TOP IX.
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In diesem Zusammenhang kommt Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner auf die Unterbringung des
Statistischen Landesamts zu sprechen, für das die Alte Akademie der Wissenschaften neben der Michaelskirche
vorgesehen sei.63 An sich sei die Angelegenheit schon seit Monaten abschlußreif, der Präsident des Statistischen
Landesamts 64 habe aber in der Zwischenzeit den Vorschlag gemacht, sein Amt auf dem Gelände der
früheren Türkenkaserne unterzubringen. Dies sei aber schon deshalb nicht möglich, weil das Gelände vom
Staatsministerium für Unterricht und Kultus in Anspruch genommen werde, ganz abgesehen davon, daß das
Staatsministerium der Finanzen nicht für zwei Objekte, nämlich die Alte Akademie und die Türkenkaserne,
Gelder zur Verfügung stellen könne. Dazu komme noch, daß der Firma Hettlage bindend zugesichert worden
sei, sie könne auf dem Gelände der Alten Akademie bauen, so daß unter Umständen bei einer weiteren
Verzögerung mit einer Schadensersatzklage der Firma gerechnet worden müsse,

Staatsminister Dr. Seidel erklärt, zweifellos müsse die Alte Akademie aufgebaut werden, er sei aber der
Meinung, daß diese Räume für eine Behörde nicht geeignet seien und der Vorschlag des Herrn Präsidenten
Wagner schon vieles für sich habe. Sein Plan, das Statistische Landesamt zusammen mit den ihm zugehörigen
Instituten in der Nähe der Hochschulen und Ministerien unterzubringen, sei bestechend. Allerdings könne er
nicht entscheiden, ob die Finanzierung des Geländes an der Türkenstrasse möglich sei.

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner wirft ein, das Gebäude, in dem jetzt das Statistische Landesamt
untergebracht sei, werde dringend für die Bereitschaftspolizei benötigt.

Staatsminister Zietsch fügt hinzu, es sei alles auf das genaueste überlegt und lange beraten worden, jetzt
müsse ein Entschluß gefaßt werden. Er bitte dringend, die Vorschläge des Herrn Präsidenten Wagner jetzt
nicht mehr zu berücksichtigen, da dieser auch nicht in der Lage sei, einen Ausweg, der sofort begangen werden
könne, aufzuzeigen.

Der Ministerrat beschließt, es bei der Entscheidung, daß das Statistische Landesamt in der Alten Akademie
der Wissenschaften untergebracht wird, zu belassen.65

V.  Personalangelegenheiten

Der Ministerrat beschließt, die Amtszeit des Oberlandesgerichtspräsidenten August Schaefer 66 in Bamberg um
ein Jahr, d.h. bis einschließlich 31. Juli 1954, zu verlängern.

VI.  Kredit der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung für das
Gemeinschaftskraftwerk Aschaffenburg 67

Staatsminister Zietsch berichtet, die Bayernwerk AG bewerbe sich um einen Kredit von 30 Millionen
DM zur Finanzierung des Gemeinschaftskraftwerks Aschaffenburg, der aus Mitteln der Bundesanstalt für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau gegeben werden
solle. Der Antrag stehe im Wettbewerb mit einem bayerischen Arbeitsprogramm von rund 20 Millionen DM.

Staatsminister Dr. Seidel führt aus, im September 1952 habe er von Herrn Staatsminister Dr. Oechsle
erfahren, daß die Möglichkeit bestehe, aus den Mitteln der Bundesanstalt Gelder für die bayerische Industrie
zu erhalten. Am 15. September sei dann im Einverständnis mit dem Staatsministerium der Finanzen
ein Kreditprogramm von 65 Millionen DM aufgestellt worden, das auf Grund einer neuen Besprechung
mit der Bundesanstalt im Oktober des Jahres auf 20 Millionen DM reduziert worden sei. Daraufhin sei
eine entsprechende Liste besonders förderungswürdiger Objekte zusammengestellt und der Bundesanstalt
vorgeschlagen worden, wieder im Einvernehmen mit dem Finanzministerium.

63 Vgl. Nr. 159 Anm. 11.
64 Biogramm: wagnerkarl_96099
65 Zum Fortgang der Angelegenheit Bebauung des Maxburg-Geländes s. Protokolle Ehard III Bd. 4 Nr. 207 TOP VI.
66 Biogramm: schaeferaugust_41840
67 Zum Bau des Dampfkraftwerks am Aschaffenburger Mainhafen, das im Dezember 1952 in Betrieb ging, s. die Materialien in StK 14654; ferner

Pohl, Bayernwerk S. 345–350 ; Deutinger, Lebensfrage S. 46ff.
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Am 14. Januar 1953 habe Präsident Scheuble versichert, die Bundesanstalt halte an den 20 Millionen DM
fest, so daß dann am 13. April ein Gesamtprogramm über diesen Betrag endgültig fertiggestellt worden sei.
Herr Staatsminister Dr. Oechsle habe sich am 21. Mai nochmals persönlich eingeschaltet, um zu erreichen, daß
bereits eine erste Rate von 6 Millionen DM ausgegeben werde. Erst dann sei seitens des Finanzministeriums
auf Schwierigkeiten hingewiesen worden, zu denen aber die Bundesanstalt erklärt habe, die Bedenken seien
unbegründet.

Den Kreditantrag des Bayernwerks habe die Bundesanstalt nur zur Kenntnis genommen, andererseits sei
die Kreditanstalt für Wiederaufbau nach wie vor entschlossen, das Arbeitsprogramm von 20 Millionen DM
durchzuziehen, falls ihm nicht das heute bei den Bundesratsangelegenheiten besprochene Rentenzulagegesetz
68 die notwendigen Mittel entziehe. Die Bundesanstalt stehe nach wie vor auf dem Standpunkt, das
arbeitsmarktpolitisch besonders wirkungsvolle Programm von 20 Millionen DM stehe im Vordergrund,
während der Kreditantrag des Bayernwerks keineswegs besonders aussichtsreich sei. Es würde auch dem
Wesen dieser Mittel völlig widersprechen, wenn sie einem großen Projekt mit geringer arbeitsmarktpolitischer
Wirkung zugewendet würden. Infolgedessen sei man bei der Bundesanstalt auch einigermaßen überrascht,
daß jetzt dieser Antrag gekommen sei. Die Zusammenhänge seien ihm selbst nicht ganz klar, nachdem das
Finanzministerium an dem Arbeitsprogramm mitgearbeitet und die Ministerien für Wirtschaft und Verkehr
und Arbeit und soziale Fürsorge unterstützt habe.

Staatsminister Zietsch erklärt, er könne Herrn Staatsminister Dr. Seidel nicht widersprechen, es treffe zu, daß
das Finanzministerium positiv mitgearbeitet habe.

Die Bayernwerk AG habe glaubhaft versichert, daß sie 30 Millionen DM bekommen könne. Er habe deshalb
zugesichert, diese Sache zu überlegen und durch den Ministerrat prüfen und entscheiden zu lassen, welches
Projekt bedeutungsvoller sei.

Wenn er mit Rücksicht auf die zutreffenden Darlegungen des Herrn Staatsministers Dr. Seidel damit nicht
durchdringe, so ziehe er den Antrag wieder zurück. Allerdings habe das Bayernwerk behauptet, mit der
Bundesanstalt sei alles abgesprochen. Wenn aber heute der Ministerrat dahin entscheide, daß es bei dem
Arbeitsprogramm von 20 Millionen DM verbleibe, so sei damit für ihn der Fall erledigt.

Staatsminister Dr. Seidel fährt dann fort, bei der Beratung des Programms habe man mit den in Betracht
kommenden Firmen Fühlung aufnehmen müssen, ohne allerdings Zusicherungen gegeben zu haben. Auch die
Gewerkschaften hätten diese Firmen aufgesucht und Vorschläge unterbreitet. Wenn nun heute der Ministerrat
beschlossen hätte, diese 20 Millionen DM nicht in breiter Streuung zu verteilen, sondern allein dem Bayernwerk
zu geben, wäre eine unmögliche Lage entstanden.

Staatssekretär Krehle unterstützt Staatsminister Dr. Seidel, weist aber auf die Gefahr für das Programm hin,
wenn das schon erwähnte Rentenzulagegesetz angenommen werde.

Unter Stimmenthaltung der Vertreter des Staatsministeriums der Finanzen wird beschlossen, bei dem
Arbeitsprogramm von 20 Millionen DM zu verbleiben, das den Vorzug vor anderen Projekten verdiene.

[ VII.  ] Anerkennung des Landesverbands Bayern des Bauernverbands der Vertriebenen e.V. als offizielle
Vertretung der heimatvertriebenen Landwirtschaft69

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner stellt fest, daß der Antrag des Landesverbands Bayern des Bauernverbands
der Vertriebenen heute nicht behandelt werden könne,70 da Herr Staatsminister Dr. Schlögl zu den Beratungen
über den Landwirtschaftshaushalt im Landtag sei.

Staatssekretär Dr. Oberländer weist auf die Eilbedürftigkeit der Angelegenheit hin.

68 S.o. Nr. 161 TOP I/B17.
69 Vgl. Nr. 158 TOP VIII, Nr. 159 TOP IX u. Nr. 160 TOP XIII.
70 Zu diesem Antrag s. Nr. 158 Anm. 56.
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Es wird vereinbart. diesen Punkt auf die Tagesordnung des Ministerrats von 30. Juni zu setzen.71

[ VIII.  ] Fall Brenninkmeyer (C&A) 72

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner teilt mit, in der heutigen Fragestunde im Landtag würden Anfragen
wegen der Vorfälle in München am vergangenen Samstag Nachmittag vor den Kaufhaus C&A Brenninkmeyer
gestellt werden.73

Trotz der Absage der Gewerkschaften hätten etwa 20 000 Leute demonstriert, so daß die städtische Polizei
nicht mehr ausgereicht habe und Hundertschaften der Bereitschaftspolizei eingesetzt worden mußten. Dabei
sei es zu einer Reihe von ernsten Zwischenfällen gekommen, bei denen es Verletzte gegeben habe. Schließlich
habe man die ganze Kaufingerstraße und ihre Zugangsstraßen absperren müssen. Es habe sich einwandfrei
herausgestellt, daß vor allem Mitglieder der KPD eine Rolle gespielt hätten; deren Versammlung am Abend,
die das Amt für öffentliche Ordnung ursprünglich erlaubt gehabt habe, sei dann im Hinblick auf die Vorfälle
in Berlin 74 verboten worden.

Die Frage sei nun, ob sich derartige Dinge jeden Samstag wiederholen sollten. Er müsse sich vorbehalten,
falls notwendig, noch in dieser Woche einen außerordentlichen Ministerrat einzuberufen. Die Bayerische
Verfassung garantiere ein freies Wochenende,75 es sei also auch zu prüfen, in welchem Verhältnis diese
Bestimmung zu der Arbeitszeitverordnung stehe.76 Die Firma C&A Brenninkmeyer habe an sich das Recht,
offen zu halten, ob ihr aber mit Einsatz der gesamten Polizei jeden Samstag Schutz gewährt werden müsse,
sei eine andere Frage.

Staatsminister Zietsch regt an, dem Herrn Oberbürgermeister der Stadt München zu empfehlen, sich mit
allen Beteiligten vor dem nächsten Samstag an einen Tisch zu setzen. Es müsse doch versucht werden, ein
Einvernehmen zu erzielen.

Staatssekretär Dr. Koch weist darauf hin, daß bei den Besprechungen, die mit der Firma vor ihrem Herzug
nach München geführt worden seien, ausdrücklich von Seiten der Stadt auf den Ladenschluß in München um 14

71 Zum Fortgang s. Nr. 162 TOP I.
72 Vgl. Nr. 135 TOP IX. Zur Firmengeschichte von C&A s. Spoerer, C&A, zum vorliegend behandelten Tagesordnungspunkt insbes. die S. 294–300 ;

zu den Ladenschlußunruhen 1953/54 im Detail Fürmetz, Polizei S. 92–104 ; Kraushaar, Protest-Chronik S. 793f. u. 848f. ; ferner die Materialien in
MInn 92144; Präsidium der Bereitschaftspolizei 6; MArb 2589; StK 14543 sowie StAM Polizeidirektion München 11113, StAM Polizeidirektion
München 11114 u. StAM Polizeidirektion München 11115. Die Firma C&A Brenninkmeyer hatte – wie von StM Seidel im Ministerrat vom 8.1.1953
prognostiziert – beschlossen, ihre Filiale in der Münchner Innenstadt ab dem 20.6.1953 – pünktlich zur gleichzeitigen Eröffnung der Münchner
Verkehrsausstellung 1953 (s. hierzu Nr. 155 TOP X) – an Samstagen bis 17 Uhr geöffnet zu halten. Das Unternehmen wich damit von dem in
der Stadt München allgemein praktizierten Samstags-Ladenschluß um 14 Uhr ab. Daher war es bereits am 13.6.1953 in der Münchner Innenstadt
zu einem Demonstrationszug mit rund 10 000 Teilnehmern gekommen, zu dem die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen und die
Deutsche Angestelltengewerkschaft aufgerufen hatten; s. hierzu SZ Nr.134, 15.6.1953, „Tumult um den Samstag-Ladenschluß“ . Der Münchner
Stadtrat hatte in der Folge am 17.6.1953 vergeblich an die Münchener Geschäftsführung von C&A appelliert, „sich an die Gepflogenheiten des
Münchner Geschäftslebens zu halten und die soziale Errungenschaft des Samstags-Ladenschlusses nicht zu gefährden.“ S. SZ Nr. 136, 17.6.1953,
„Auch der Stadtrat wünscht sich das ‚Münchner Wochenende‘“ ; SZ Nr. 137, 18.6.1953, „Stadtrats-Appell an C&A“ , Zitat ebd.; SZ Nr. 138,
19.6.1953, „Ladenschluß auf dem Boden des Gesetzes“ . Das Düsseldorfer Unternehmen ging gegen die öffentliche Kritik an seinem Vorhaben
mit ganzseitigen Anzeigen in der Tagespresse in die Offensive – etwa in der SZ Nr. 137, 18.6.1953 unter der Überschrift „Wie ist das mit dem
Ladenschluß?“, doppelseitig in der SZ Nr. 138, 19.6.1953 unter den Überschriften „Worum geht es?“ und „Ist das Ausbeuterei, wie uns am letzten
Samstag vorgeworfen wurde?“, ferner die Ankündigung der neuen Öffnungszeiten in der SZ Nr. 139, 20./21.6.1953 mit dem Hinweis, daß es „im
wahren Interesse des Kunden“ liege, „daß auch in München – wie in allen Großstädten des Bundesgebietes – am Samstag-Nachmittag die Geschäfte
offen halten.“ Am Nachmittag des 20.6. hatten sich in der Münchner Neuhauser- und Kaufingerstraße sowie in den Nebenstraßen rund 20 000
Demonstranten versammelt, um gegen die neuen Öffnungszeiten von C&A sowie der Firma Salamander zu protestieren. Der Versuch der Polizei,
die ungenehmigte Demonstration aufzulösen, führte zum „größten Tumult seit Kriegsende und zu schweren Zusammenstößen“ mit zahlreichen
Verhaftungen und Verletzten; letztendlich gelang die Demonstrationsauflösung nur unter Einsatz von rund 1 000 Polizeikräften, Wasserwerfen
und Panzerfahrzeugen der Bereitschaftspolizei. S. SZ Nr. 140, 22.6.1953, „Tumulte um den Ladenschluß“ (Zitat ebd.) u. „Straßenkampf um den
Münchner Ladenschluß“ .

73 Es handelte sich um zwei ähnlich lautende Anfragen der Abgeordneten Josef Kiene (SPD) und August Geislhöringer (BP), die StM Hoegner in der
Sitzung des Bayer. Landtags vom 23.6.1953 beantwortete. S. StB. 1952/53 V S. 1595f.

74 Gemeint ist der Volksaufstand in der DDR um den 17.6.1953.
75 Bezug genommen wird auf Art. 174 Abs. 1 BV: „Jeder Arbeitnehmer hat ein Recht auf Erholung. Es wird grundsätzlich gewährleistet durch ein

freies Wochenende und durch einen Jahresurlaub unter Fortbezug des Arbeitsentgelts. Die besonderen Verhältnisse in einzelnen Berufen werden
durch Gesetz geregelt. Der Lohnausfall an gesetzlichen Feiertagen ist zu vergüten.“

76 Bezug genommen wird auf die Arbeitszeitordnung vom 30. April 1938 ( RGBl. I S. 447 ).



Nr. 161 23. Juni 1953 12

Uhr aufmerksam gemacht worden sei; soviel ihm bekannt sei, habe C&A zugesagt, den Münchner Ladenschluß
zu respektieren.

Staatsminister Dr. Seidel stellt fest, daß damit die Lage erheblich verändert sei.
Staatssekretär Dr. Nerreter führt aus, Herr Staatsminister Dr. Hoegner habe der Presse gegenüber mit

Recht erklärt, er sei nicht der Vormund der Stadt. Diese müsse eben zusehen, wie sie mit der Lage fertig
werde, zumal C&A mit allen rechtlichen Mitteln vorgehen werde und anwaltschaftlich sehr gut durch den
Herrn Bundestagsabgeordneten Mücke 77 vertreten werde. Jedes Eingreifen der Staatsregierung könne unter
Umständen zu Schadensersatzansprüchen führen, was sehr bedenklich wäre. Eine Entscheidung, das Geschäft
unter Umständen zu schließen, müsse die Stadt allein treffen und verantworten.

Staatsminister Dr. Seidel berichtet in diesem Zusammenhang, er habe mit einem Vertreter von C&A am
letzten Sonntag in Hannover gesprochen und diesem erklärt, die Firma habe zwar das Recht auf ihrer Seite, er
empfehle aber doch zu überlegen, ob es sich lohne, dieses Recht mit allen Mitteln durchzusetzen. Man sei ja
auch in der Lage, das Geschäft in einer Art und Weise zu schützen, die der Firma mit der Zeit keine Freude
bereiten werde. Andererseits halte er es aber doch für notwendig, die Gewerkschaften auch auf die politische
Seite der ganzen Angelegenheit aufmerksam und ihr klar zu machen, daß von der KPD politische Geschäfte
betrieben werden könnten.

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner stellt abschließend fest, daß sich heute der Stadtrat mit den Fall
Brenninkmeyer beschäftige, er sich aber – wie schon gesagt – vorbehalte, notfalls einen außerordentlichen
Ministerrat einzuberufen.78

[ IX.  ] Lager Föhrenwald 79

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner teilt mit, das Lager Föhrenwald werde jetzt vom Bund für den
Bundesgrenzschutz in Anspruch genommen,80 die Räumung des Lagers müsse also auch vom Bund
vorgenommen werden.81

Stv. Ministerpräsident und Staatsminister des Innern
gez.: Dr. Wilhelm Hoegner

Der Protokollführer des Ministerrats
gez.: Levin Frhr. von Gumppenberg

Ministerialrat

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei
gez.: Karl Schwend
Ministerialdirektor

77 Biogramm: muckewillibald_67510
78 Zum Fortgang s. die Stellungnahme von StM Hoegner vor Eintritt in die Tagesordnung im Ministerrat vom 7.7.1953 (Nr. 163), ferner Nr. 172

TOP IV u. Nr. 178 TOP X.
79 Vgl. Nr. 135 TOP II/2, Nr. 140 TOP IX, Nr. 144 TOP VI, Nr. 155 TOP V, Nr. 158 TOP IV u. Nr. 160 TOP XVII.
80 Das BMI hatte in einem Fernschreiben vom 20.6.1953 an die Regierung von OB und an den Landrat von Wolfratshausen Interesse an Föhrenwald

„für Zwecke des Bundesgrenzschutzes“ angemeldet und eine Besichtigung durch einen Ministeriumsvertreter angekündigt (MInn 88417).
81 Zum Fortgang s. Nr. 167 TOP III, Nr. 168 TOP V, Nr. 170 TOP VII u. Nr. 184 TOP XI.


